
Wiener Diözesanblatt 5/1979, S. 60

Statut der Berufsgemeinschaft der
akademischen Pastoralassistenten Wiens

1. Die aPA schließen sich, wie dies in § 13/3 der Dienstordnung B vorgesehen ist, zur
Berufsgemeinschaft der aPA zusammen.

2. Der BG gehören alle in der Erzdiözese Wien tätigen aPA an, d.h. Laien mit
theologischcr Hochschulausbildung, die hauptamtlich im pastoralen Dienst einer
kirchlichen Institution in der Erzdiözese Wien angestellt sind.

3. Die Berufsgemeinschaft dient dem Erfahrungsaustausch der aPA, ihrer Spiritualität und
Weiterbildung, der Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen und der Kontaktnahme mit
anderen ähnlichen Berufsgruppen (etwa auch mit der schon bestehenden
Berufsgemeinschaft der - nichtakademischen - Pastoralassistenten)
in und außerhalb der Erzdiözese Wien.
Zu ihren Zielen gehört, das Berufsbild des aPA und seine theologische Fundierung jeweils
neu zu bedenken und weiterzuentwickeln und im Leben der Gemeinde auf ein
entsprechendes Bewußtsein hinzuarbeiten.

4. Unbeschadet der Tätigkeit der Personalvertretung vertritt die Berufsgemeinschaft die
Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem Erzbischöflichen Ordinariat und ist in
Angelegenheiten, die die aPA insgesamt betreffen, zu hören.

5. Von den Mitgliedern wird ein Vorsitzender nach den Bestimmungen der
Geschärtsordnung gewählt, der die Berufsgemeinschaft nach außen vertritt.

6. Für besondere Funktionen, wie z.B. Vertretung in Gremien oder Arbeitskreisen, wird
von der Berufsgemeinschaft jeweils ein eigener Vertreter genannt.

7. Zu Ergänzung dieses Statuts wird die Berufsgemeinschaft eine Geschäftsordnung
erstellen.

8. Das vorliegende Statut ist ab 1.6. 1979 ad experimentum bis zum 31. 8. 1981 wirksam.

Wiener Diözeasanblatt 11/1981

Statut verlängert

Berufsgemeinschaft der akademischen Pastoralassistenten Wiens:
Das mit 1. Juni 1979 (WDBl. Nr. 5/79, S. 60) ad experimentum auf zwei Jahre wirksame
Statut wurde auf weitere zwei Jahre, d.i. Bis 31. August 1983, verlängert.

1983 endgültig in Kraft gesetzt
lt. Notiz auf Kopie im Archiv

Anmerkung: einen Beleg im Wiener Diözesanblatt konnte ich nicht finden M. P.


